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Aktuelles

FVS

sen? Kultische Beweggrinde, wie sie
Kirchen allenfalls gegen Sonntags-
arbeit haben konnten, sprechen
heute jedenfalls nur noch die aller-
wenigsten an. Die Promotoren dieser
kirchlich-gewerkschaftlichen  Be-
gegnung missten sich auch einmal
die Frage stellen, wie eine starke In-
teressenorganisation der Lohnab-
hangigen etwas erreichen soll, wenn
sie gemeinsame Sache macht mit In-
stitutionen, von denen sich nur noch
ein kleiner Bruchteil der Menschen
angesprochen fihlt, mit Institutionen,
die jeden moralischen Kredit verlo-
ren haben und deren Macht nur noch
auf Uberlieferten Privilegien fusst.

Schliesslich lauft der Gewerk-
schaftsbund ernste Gefahr, mit sol-

‘chen Beziehungen auch die Glaub-

wurdigkeit der Gewerkschaftsbewe-
gung als Interessenorganisation aufs
Spiel zu setzen. Die vielen Konfes-
sionslosen, die oft zu den bewusste-
sten und aktivsten Gewerkschaftern
gehdren, sind dazu aufgerufen, dar-
Uber zu wachen, dass der SGB seiner
laizistischen Tradition treubleibt und
sich wieder auf seine eigene Stdrke
verldsst, statt sich — wie es einigen
offenbar vorschwebt — bei Einrich-
tungen, die zum letzten Schnauf aus-
holen, anzubiedern.

Peter Berger

Verschiedene Konfessionszugehorigkeit —
kein Hindernis fir Eheschluss

(FD) Wie die jiingsten Zahlen des
Bundesamtes fiir Statistik zeigen,
halt der Trend zu weltanschaulichen
«Mischehen» unvermindert an.

Auf 23 878 entweder rein katholische
oder rein evangelische Ehen kamen
1986 14 558 Ehen von Partnern un-
terschiedlicher Weltanschauung.

Dabei handelt es sich bei 3739 Ehen
um Lebensgemeinschaften zwischen
einem/r Angehorigen einer Landes-
kirche und einem Partner mit einer
anderen oder ohne Konfession.

Bei den Protestanten kamen 1986 auf
100 rein evangelische Ehen 126 be-
kenntnisverschiedene, bei den Ka-
tholiken auf 100 rein katholische 92.

Jura setzt Landeskirchen auf Sparflamme

Die jurassische Kantonsregierung
hat die Staatssubventionen an die
katholische und die reformierte Kir-
che ein weiteres Mal gekiirzt.

Bei der Grindung des jungsten
Schweizer Kantons hatte sich dieser
verpflichtet, wahrend drei Jahren
den Landeskirchen eine Subvention
zvu entrichten, die den Pfarrerlohnen
nach bernischem Ansatz entsprach.
Diese Subventionen gingen direkt
als Lohnzahlungen an die vorwie-
gend katholischen Priester. Nach
Ablauf der dreijahrigen Ubergangs-
frist beschlossen die Priester, die
Subvention an die Kantonalkirche
auszahlen zu lassen. Mit dem Einver-

stdndnis der Priester verkirzte die
Kirche die Léhne und verwendete
das Ubrigbleibende Geld zur Sanie-
rung ihrer Finanzen.

1985 beschloss die Kantonsregie-
rung, diese Zuwendungen um sechs
Prozent zu kirzen. Nun hat die Re-
gierung die Zuwendungen erneut um
sechs Prozent gekirzt. Die beiden
Kirchen haben indes MuUhe, den
Aderlass zu verkraften. Maurice
Tschan, reformiertes Mitglied der
Sonderkommission meinte: «Falls
notwendig, werden wir nicht zégern,

das Referendum zu ergreifen.»
(EPD)

Freidenker aufgepasst!

leisten. Sc

Eine ZersElih‘erung unserer Krafte kénnen wir uns nicht
ickt die Spalter nach Hause!

Impressum
«Freidenker»

Verantwortliche Schriftleitung:
Redaktionskommission der
Freidenker-Vereinigung der Schweiz

Adresse der Redaktion
Freidenker-Vereinigung der Schweiz
Redaktion «Freidenker»

Postfach 1653

8640 Rapperswil

Telefon (vorzugsweise abends):
055/27 41 19

Redaktionsschluss fir Artikel,
Leserbriefe, Veranstaltungshinweise
und Inserate jeweils am

10. des Vormonats.

Jahresabonnement:

Schweiz: Fr. 16.—

Ausland: Fr. 20.—+ Porto
Probeabonnement 3 Monate gratis.

Bestellungen, Adresséinderungen
und Zahlungen sind zu richten an die
Geschdftsstelle der FVS,

Postfach 1464, 3001 Bern.

Postcheck Winterthur 84-4452-6.

Verlag: Freidenker-Vereinigung
der Schweiz.

Druck und Spedition:
Volksdruckerei Basel,
Postfach, 4002 Basel.

Abdruck mit Quellenangabe
erwinscht.

VOUS QUI PARLEZ OU LISEZ
LE FRANGAIS

Woussten Sie, dass auch in der
franzosischsprachigen Schweiz
regelmassig ein Freidenker-Ma-
gazin erscheint:

«LE LIBRE PENSEUR»

Interessenten schreiben an

Case postale 131,
1000 Lausanne 17

Jahresabonnement (8 Nummern)
Fr. 20.-.

Postcheckkonto 10-7494-3
Lausanne.

35



	Verschiedene Konfessionszugehörigkeit - kein Hindernis für Eheschluss

